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27/A XXIII. GP 

Eingebracht am 17.11.2006 
Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich. 

Antrag 
der Abgeordneten Dr. Molterer, Ing. Westenthaler, Ridi Steibl, Ursula Haubner 

und Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das 
Kriegsopferversorgungs- gesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das 
Heeresversorgungsgesetz, das Impfschadengesetz und das Verbrechensopfergesetz, 
das Pensionsgesetz 1965 und das Bundesbahn-Pensionsgesetz geändert werden (2. 
Sozialrechts-Änderungsgesetz 2006 - 2. SRÄG 2006) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Kriegsopferversor- 
gungsgesetz 1957, das Opferfürsorgegesetz, das Heeresversorgungsgesetz, das Impf- 
schadengesetz und das Verbrechensopfergesetz, das Pensionsgesetz 1965 und das Bundes- 
bahn-Pensionsgesetz geändert werden (2. Sozialrechts-Änderungsgesetz 2006 - 2. SRÄG  
2006) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Artikel 1  

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 131/2006, wird wie folgt geändert: 

Nach § 628 wird folgender § 629 samt Überschrift angefügt: 
„Einmalzahlung für das Jahr 2007 

§ 629. (1) Allen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im Jänner 2007 
Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen haben, gebührt für das Jahr 2007 eine 
Einmalzahlung in der Höhe von 40 €. Die Einmalzahlung ist kein Pensionsbestandteil, sie 
ist aber zusammen mit der jeweils (höchsten) laufenden Pensionszahlung zum 1. Februar 
2007 auszuzahlen. 

(2) Die Einmalzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen im Sinne des § 292 Abs. 3. 
Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten.“ 

Artikel 2  

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 131/2006, wird wie folgt geändert: 

Nach § 314 wird folgender § 315 samt Überschrift angefügt: 
„Einmalzahlung für das Jahr 2007 
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§ 315. (1) Allen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im Jänner 2007 
Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen haben, gebührt für das Jahr 2007 eine 
Einmalzahlung in der Höhe von 40 €. Die Einmalzahlung ist kein Pensionsbestandteil, sie 
ist aber zusammen mit der jeweils (höchsten) laufenden Pensionszahlung zum 1. Februar 
2007 auszuzahlen. 

(2) Die Einmalzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen im Sinne des § 149 Abs. 3. 
Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten.“ 

Artikel 3  

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 131/2006, wird wie folgt geändert: 

Nach § 304 wird folgender § 305 samt Überschrift angefügt: 
„Einmalzahlung für das Jahr 2007 

§ 305. (1) Allen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im Jänner 2007 
Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen haben, gebührt für das Jahr 2007 eine 
Einmalzahlung in der Höhe von 40 €. Die Einmalzahlung ist kein Pensionsbestandteil, sie 
ist aber zusammen mit der jeweils (höchsten) laufenden Pensionszahlung zum 1. Februar 
2007 auszuzahlen. 

(2) Die Einmalzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen im Sinne des § 140 Abs. 3. 
Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten.“ 

Artikel 4  

Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 
Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 90/2005, wird wie folgt geändert: 

Nach § 113b wird folgender § 113c angefügt: 
„§ 113c. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im 

Februar 2007 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz 
beziehen und keinen Anspruch auf eine Einmalzahlung auf Grund der Art. 1 bis 3 des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX//2006 oder auf Grund einer anderen gesetzlichen 
Regelung haben, gebührt zu den im Februar 2007 auszuzahlenden Versorgungsleistungen 
eine Einmalzahlung in der Höhe von 40 €. 

(2) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der 
Sozialentschädigungsgesetze. Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur 
Krankenversicherung zu entrichten." 

Artikel 5  

Änderung des Opferfürsorgegesetzes 
Das Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 86/2005, wird wie folgt geändert: 

Nach § 17d wird folgender § 17e angefügt: 
„§ 17e. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im 

Februar 2007 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz 
beziehen und keinen Anspruch auf eine Einmalzahlung auf Grund der Art. 1 bis 4 des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2006 oder auf Grund einer anderen gesetzlichen 
Regelung haben, gebührt zu den im Februar 2007 auszuzahlenden Versorgungsleistungen 
eine Einmalzahlung in der Höhe von 40 €. 

(2) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der 
Sozialentschädigungsgesetze.“ 

Artikel 6  

Änderung des Heeresversorgungsgesetzes 
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Das Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 116/2006, wird wie folgt geändert: 

Nach § 98b wird folgender § 98c angefügt: 
„§ 98c. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im 

Februar 2007 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz 
beziehen und keinen Anspruch auf eine Einmalzahlung auf Grund der Art. 1 bis 5 des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2006 oder auf Grund einer anderen gesetzlichen 
Regelung haben, gebührt zu den im Februar 2007 auszuzahlenden Versorgungsleistungen 
eine Einmalzahlung in der Höhe von 40 €. 

(2) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der 
Sozialentschädigungsgesetze. Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur 
Krankenversicherung zu entrichten.“ 

 
Artikel 7  

Änderung des Impfschadengesetzes 
Das Impfschadengesetz, BGBl. Nr. 371/1973, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 48/2005, wird wie folgt geändert: 

Vor § 9 wird folgender § 8h eingefügt: 
„§ 8h. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im 

Februar 2007 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz 
beziehen und keinen Anspruch auf eine Einmalzahlung auf Grund der Art. 1 bis 6 des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2006 oder auf Grund einer anderen gesetzlichen 
Regelung haben, gebührt zu den im Februar 2007 auszuzahlenden Versorgungsleistungen 
eine Einmalzahlung in der Höhe von 40 € . 

(2) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der 
Sozialentschädigungsgesetze.“ 

Artikel 8  

Änderung des Verbrechensopfergesetzes 
Das Verbrechensopfergesetz, BGBl. Nr. 288/1972, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 48/2005, wird wie folgt geändert: 

Nach § 15c wird folgender § 15d angefügt: 
„§ 15d. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im 

Februar 2007 eine einkommensabhängige Zusatzleistung gemäß § 3a beziehen und 
keinen Anspruch auf eine Einmalzahlung auf Grund der Art. 1 bis 7 des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XXX/2006 oder auf Grund einer anderen gesetzlichen Regelung haben, 
gebührt zu den im Februar 2007 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine 
Einmalzahlung in der Höhe von 40 €. 

(2) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der 
Sozialentschädigungsgesetze.“ 

Artikel 9  

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 
Das Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 129/2006, wird wie folgt geändert: 

§ 41b lautet: 
„Einmalzahlung für das Jahr 2007 

§ 41b. (1) Allen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im Jänner 2007 
Anspruch auf eine oder mehrere monatlich wiederkehrende Geldleistungen nach diesem 
Bundesgesetz haben, gebührt für das Jahr 2007 eine Einmalzahlung in der Höhe von 40 €. 
Die Einmalzahlung ist zusammen mit der (höchsten) monatlich wiederkehrenden 
Geldleistung zum 1. Februar 2007 auszuzahlen. 
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(2) Die Einmalzahlung ist kein Bestandteil des Ruhebezuges und zählt nicht zum 
monatlichen Gesamteinkommen nach § 26. Von der Einmalzahlung ist weder ein Beitrag 
zur Krankenversicherung noch ein Beitrag nach § 13a zu entrichten.“ 

Artikel 10  

Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes 
Das Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 86/2001, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 129/2006, wird wie folgt geändert: 

Nach §37 wird folgender § 37a samt Überschrift eingefügt: 
„Einmalzahlung für das Jahr 2007 

§ 37a. (1) Allen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im Jänner 2007 
Anspruch auf eine oder mehrere monatlich wiederkehrende Geldleistungen nach diesem 
Bundesgesetz haben, gebührt für das Jahr 2007 eine Einmalzahlung in der Höhe von 40 €. 
Die Einmalzahlung ist zusammen mit der (höchsten) monatlich wiederkehrenden 
Geldleistung zum 1. Februar 2007 auszuzahlen. 

(2) Die Einmalzahlung ist kein Bestandteil des Ruhebezuges und zählt nicht zum 
monatlichen Gesamteinkommen nach § 24. Von der Einmalzahlung ist weder ein Beitrag 
zur Krankenversicherung noch ein Pensionssicherungsbeitrag nach § 52 Abs. 3c und 4 
des Bundesbahngesetzes 1992 zu entrichten.“ 

Begründung 

Der Forderung der Senior/inn/enorganisationen nach Abgeltung der Differenz des 
Verbraucherpreisindex zum Preisindex für Pensionistenhaushalte (in der Höhe von 0,3 %) 
soll durch eine Einmalzahlung für das Jahr 2007 zugunsten aller PensionsbezieherInnen 
Rechnung getragen werden. 
Auch im Bereich der Sozialentschädigung soll - analog zu den gesetzlichen Maßnahmen in 
den Sozialversicherungsgesetzen - den Beziehern und Bezieherinnen 
einkommensabhängiger Leistungen nach den einzelnen Versorgungsgesetzen für das Jahr 
2007 eine Einmalzahlung zuerkannt werden. 
Von der vorgeschlagenen Maßnahme werden knapp 1,9 Millionen Personen in der 
gesetzlichen Sozialversicherung und im Bereich der Sozialentschädigung sowie 210 000 
Personen im Bereich des öffentlichen Dienstes profitieren; die Mehrkosten für das Budget 
2007 werden sich auf rund 80 Millionen Euro belaufen. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht auf die erste Lesung 
dem Budgetausschuss zuzuweisen. 
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